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51.	 �C.I Diözesane Ordnung für Genehmigungen im Bauwesen 
(DGenO-Bau)

	� Die Diözesane Ordnung für Genehmigungen im Bauwesen (DGenO-Bau) 
gilt für alle Baumaßnahmen 

	� –	� der Erzdiözese, 

	� –	� der Pfründestiftungen1 (mit Ausnahme der Baumaßnahmen an pas-
toral genutzten baulichen Anlagen) 

	�	�  und 

	� –	� der sonstigen kirchlichen Stiftungen2.

	� Das Genehmigungsverfahren für Baumaßnahmen der Kirchenstiftungen3 
und der Pfründestiftungen (soweit es sich um Baumaßnahmen an pasto-
ral genutzten baulichen Anlagen handelt) ist in der KiStiftGenO-Bau gere-
gelt.  	�

	� Im Rahmen des so definierten Anwendungsbereichs regelt die DGenO-
Bau in ihrem ersten Teil das für Baumaßnahmen der Erzdiözese, der 
Pfründestiftungen und der sonstigen kirchlichen Stiftungen grundsätzlich 
geltende Verfahren. Der zweite Teil der DGenO-Bau enthält die von die-
sem Verfahren abweichenden für Baumaßnahmen der Erzdiözese an diö-
zesanen Schulen (nicht: diözesane Bildungshäuser) und diözesanen Kin-
dertagesstätten („Kitas“) geltenden Sonderregelungen.

	� Ein Anspruch auf Erteilung der in dieser Ordnung geregelten Genehmi-
gungen besteht nicht.

A	� Erster Teil 

1	� Ziel des auf die Erteilung der Baugenehmigung gerichteten Verfahrens

	� Das auf die Erteilung einer Baugenehmigung nach der DGenO-Bau ge-
richtete Verfahren hat das Ziel, dass Baumaßnahmen in pastoraler, bau-
fachlicher, kunstfachlicher, schulentwicklungsseitiger, kitaentwicklungs-
seitiger, bildungshausentwicklungsseitiger, jugendhausentwicklungsseiti-
ger und finanzieller Hinsicht und unter Berücksichtigung ihrer strategischen 
Bedeutung mit der erforderlichen Sorgfalt vorbereitet und durchgeführt 
werden. Die Verpflichtung zur Durchführung eines Genehmigungsverfah-
rens verfolgt darüber hinaus den Zweck, der Erzdiözese möglichst aktu-

1)	�  i. S. v. Art. 1 Abs. 2 Nr. 2 KiStiftO

2)	�  i. S. v. Art. 1 Abs. 2 Nr. 3 KiStiftO

3)	�  i. S. v. Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 KiStiftO
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elle Kenntnisse über den Zustand der im Eigentum der Erzdiözese und 
der von dem Geltungsbereich dieser Ordnung erfassten anderen Rechts-
träger stehenden Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen (Zustands-
bericht, Bauobjektdatenbank, Folgekosteninformationen) zu vermitteln. 

	� Das Baugenehmigungsverfahren nach der DGenO-Bau ersetzt kein staat-
liches Genehmigungs- und/oder Erlaubnisverfahren (insbesondere nach 
der BayBO und dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz).

2	� Die Genehmigung von Baumaßnahmen

2.1	� Baumaßnahmen bedürfen einer Genehmigung, es sei denn,

	� –	� die Gesamtkosten der Baumaßnahme sind durch die für die betroffe-
ne bauliche Anlage aus dem Haushalt der Erzdiözese zugewiesene 
jährliche Baupauschale gedeckt 

	�	�  und 

	� –	� es handelt sich um eine Baumaßnahme, welche die Durchführung 
eines formalisierten Genehmigungsverfahrens mit der Einschaltung 
des strategischen Vergabeausschusses und des Vergabeausschus-
ses nicht erfordert (standardisierte Baumaßnahme).

2.2	� Als standardisierte Baumaßnahmen gelten: 

	� –	� Alle Instandsetzungs- und/oder -haltungsmaßnahmen bzw. Erneue-
rungsmaßnahmen des Bauherrn, die in der Verantwortung der Erzbi-
schöflichen Finanzkammer abgewickelt werden, soweit nicht in die 
Gebäudestruktur eingegriffen wird und die geschätzten Baukosten  
€ 150.000,00 brutto nicht übersteigen.

	� –	� Alle Instandsetzungs- und/oder -haltungsmaßnahmen bzw. Erneue-
rungsmaßnahmen des Bauherrn, soweit nicht in die Gebäudestruk-
tur eingegriffen wird und die geschätzten Baukosten € 50.000,00 
brutto nicht übersteigen.

2.3	� Wird für die von der Baumaßnahme betroffene bauliche Anlage aus dem 
Haushalt der Erzdiözese keine jährliche Baupauschale zugewiesen, so ist 
eine Genehmigung nicht erforderlich, wenn es sich um eine standardisier-
te Baumaßnahme nach Ziff. 2.2 handelt.

2.4	� Einer Genehmigung bedürfen immer Baumaßnahmen an liturgischen 
Orten sowie Baumaßnahmen, für die nach der BayBO und dem Denkmal-
schutzgesetz des Freistaats Bayern eine staatliche bau- und/oder denk-
malschutzrechtliche Erlaubnis bzw. Genehmigung erforderlich ist.
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	� In Zweifelsfällen zur Genehmigungspflichtigkeit hat der Bauherr den zu-
ständigen Berater im Ressort Bauwesen und Kunst zu kontaktieren. 

3	� Projektvorbereitung

3.1	� Am Beginn des auf die Planung und Durchführung einer Baumaßnahme 
gerichteten Prozesses stehen die Erkenntnis eines baulichen Handlungs-
bedarfs und die damit verbundene Klärung des Planungsziels. Diese 
Klärung kann der Bauherr eigenständig oder in Zusammenarbeit mit der 
Erzdiözese – Ressort Bauwesen und Kunst – vornehmen. Eine Beauf
tragung von Architekten und/oder Fachplanern mit der Erbringung von 
Planungsleistungen erfolgt in diesem Verfahrensstadium noch nicht. Die 
Beauftragung von Bestandsuntersuchungen (Klärung Stand-, Betriebs- 
und Verkehrssicherheit sowie Substanzschäden) ist – soweit deren Erfor-
derlichkeit durch eine schriftliche Stellungnahme der Erzdiözese – Res-
sort Bauwesen und Kunst – dokumentiert ist – ohne Durchführung eines 
kirchlichen Genehmigungsverfahrens zulässig. Die hierfür erstehenden 
notwendigen Kosten sind vom Bauherrn zu tragen. 

	� Im Zuge der Klärung des baulichen Handlungsbedarfs ist darauf zu ach-
ten, dass

	 –	� der Bedarf nicht isoliert von den sonstigen Baulasten des Bauherrn 
betrachtet wird (z. B. weitere zur Verfügung stehende Gebäude des 
Bauherrn),

	 – 	� gegebenenfalls vorhandene staatliche Baulasten identifiziert und – 
wenn in diesem Verfahrensstadium schon möglich – ihrem Inhalt und 
Umfang nach bestimmt werden, 

	 –	� frühzeitig auf Prioritäten und Gesamtzielsetzungen und eine insge-
samt nachhaltige Ausrichtung geachtet wird,

	 –	� eine fachliche Einschätzung zu Nutzbarkeit, Zustand der Bausub
stanz und Nachhaltigkeit erfolgt,

	 –	� Auswirkungen auf Betriebs-, Unterhalts- und Folgekosten berück-
sichtigt werden,

	 –	� sinnvolle Lösungsvarianten in die Beurteilung des baulichen Hand-
lungsbedarfs einbezogen werden 

		�  und

	 –	� frühzeitig darüber Klarheit besteht, ob eine sich aus der Bedarfsan-
meldung ergebende Maßnahme genehmigungsfrei oder genehmi-
gungspflichtig ist.
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	� Das Ziel der Projektvorbereitung ist die Erstellung eines der oben genann-
ten Kriterien berücksichtigenden Bauprogramms mit einer überschlägi-
gen Kostenaussage über die voraussichtlich zu erwartenden Baukosten 
(Grobkostenschätzung). 

3.2	� Handelt es sich um eine Baumaßnahme in oder an Kirchen, Kapellen und 
sonstigen gottesdienstlich genutzten baulichen Anlagen, Baudenkmälern 
oder an liturgischen Orten oder um eine Neubaumaßnahme eines Pfarr-
zentrums/Pfarrheims, so sind die auf die Klärung des Planungsziels ge-
richteten Überlegungen bereits in der Phase der Projektvorbereitung auf 
Initiative des Bauherrn unter Hilfestellung der Erzdiözese – Ressort Bau-
wesen und Kunst – mit der Bau- und Kunstkommission abzustimmen.

4	� Erteilung der Baugenehmigung bei Baumaßnahmen mit Gesamtkosten 
von bis zu € 2 Mio. brutto („Normalverfahren“)

4.1	� Das auf die Erteilung der Baugenehmigung gerichtete Verfahren ist bei 
genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen mit Gesamtkosten von bis zu 
€ 2 Mio. brutto in zwei Stufen aufgeteilt, die jeweils mit einer Genehmi-
gung eingeleitet werden:

	 a)	� die mit der Erteilung der Vorplanungsgenehmigung beginnende Pla-
nungsphase (Ziff. 4.2)

		  und

	 b)	� die mit der Erteilung der Baugenehmigung beginnende Ausführungs-
phase (Ziff. 4.3).

	� Das „Normalverfahren“ gilt auch für diejenigen Baumaßnahmen, die wäh-
rend der Durchführung die jährliche Baupauschale übersteigende Ge-
samtkosten verursachen. Erkennt der Bauherr, dass die Baumaßnahme 
Gesamtkosten in einer die jährliche Baupauschale übersteigenden Grö-
ßenordnung verursachen wird, ist er verpflichtet, unverzüglich die Erzdiö-
zese – Erzbischöfliche Finanzkammer – zu informieren und eine Bauge-
nehmigung nach dem „Normalverfahren“ zu beantragen. Der Erzbischöf-
liche Finanzdirektor entscheidet auf der Basis einer umfassenden 
Interessenabwägung, ob die auf die Planung und Ausführung der Bau-
maßnahme gerichteten Aktivitäten bis zu der Entscheidung über die Ertei-
lung der Baugenehmigung fortgesetzt werden können oder ob und in 
welchem Umfang sie bis zu dieser Entscheidung einzustellen sind. Beste-
hen Anhaltspunkte, dass die Überschreitung der jährlichen Baupauschale 
bei Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt von dem Bauherrn zum 
Zeitpunkt des Ausführungsbeginns hätte erkannt werden können, ist die 
Baumaßnahme grundsätzlich einzustellen.  
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	� Das Normalverfahren kann vom Bauherrn auch bei Baumaßnahmen mit 
Baukosten, welche für sich betrachtet die jährliche Baupauschale nicht 
übersteigen, beschritten werden, wenn der Bauherr wegen Ausschöp-
fung der in Form der jährlichen Baupauschale gewährten finanziellen Mit-
tel wirtschaftlich nicht in der Lage ist, die geplante Baumaßnahme aus 
den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu bezahlen und er im Hinblick 
auf die bestehende Finanzierungslücke einen Antrag auf finanzielle Unter-
stützung der Baumaßnahme bei der Erzdiözese stellt.

4.2	� Die Planungsphase

4.2.1	� Die Planungsphase wird mit dem vom Bauherrn an die Erzdiözese – Erz-
bischöfliche Finanzkammer – zu richtenden Antrag auf Erteilung einer 
Vorplanungsgenehmigung eingeleitet. 

	� Dem Antrag sind eine Erläuterung von Bedarf und Zweck der Baumaß-
nahme, eine Bezeichnung des als Standort in Aussicht genommenen 
Baugeländes (Eigentumsverhältnisse, Lageplan, IGIS-Nummer usw.), ei-
ne Beschreibung des vorgesehenen Bauprogramms mit einer überschlä-
gigen Aussage über die voraussichtlich zu erwartenden Baukosten (Grob-
kostenschätzung), eine Erläuterung erster Planungsvorstellungen und – 
soweit es sich um die Baumaßnahme einer Pfründestiftung oder einer 
sonstigen kirchlichen Stiftung handelt – ein entsprechender Stiftungsrats-
verwaltungs- oder Pfründeratsverwaltungsbeschluss beizufügen. Dem 
Antrag ist darüber hinaus ein Finanzierungsplan beizufügen. 

	� Handelt es sich um die Baumaßnahme einer Pfründestiftung oder einer 
sonstigen kirchlichen Stiftung, so hat der Bauherr in diesem Finanzie-
rungsplan die Verfügbarkeit der kalkulierten Eigenmittel sowie die De-
ckung der zukünftigen Betriebs- und Unterhaltskosten nachzuweisen und 
klarzustellen, ob und in welcher Höhe eine finanzielle Unterstützung der 
Erzdiözese zu der geplanten Baumaßnahme beantragt wird und ob er ei-
ne Zahlungsabwicklung der Baumaßnahme über die Erzdiözese wünscht. 
Wünscht die Pfründestiftung oder sonstige kirchliche Stiftung für den Fall 
einer mit der Planung oder Durchführung der Baumaßnahme im Zusam-
menhang stehenden rechtlichen Auseinandersetzung eine Beratung 
durch die Erzdiözese, so hat sie dem Antrag eine entsprechende Vertre-
tungsvollmacht4 beizulegen. Darüber hinaus können die Pfründestiftung 
und die sonstige kirchliche Stiftung beantragen, von der Verpflichtung zur 
Beauftragung eines externen Projektmanagers befreit zu werden. Dieser 
Antrag ist kurz zu begründen. 

4)	�  Entsprechend dem dieser Genehmigungsordnung beigefügten Vollmachtsformular.
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4.2.2	� Die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – prüft, ob 

	 a)	� die dem Antrag auf Erteilung der Vorplanungsgenehmigung beige-
fügten Unterlagen vollständig sind, 

	 b)	� der beantragten Baumaßnahme baufachliche Einwände entgegen-
stehen,

	 c)	� die Angaben in dem vom Bauherrn vorgelegten Finanzierungsplan 
zutreffend sind 

	 d)	� und die beantragte Baumaßnahme mit den in der OBR definierten 
Zielen und Anforderungen des diözesanen Bauwesens namentlich 
im Hinblick auf 

		  –	� die Anforderungen an die Planungs-, Bau- und Unterhaltsquali-
tät (Ziff. 4.1 OBR), 

		  –	� die Anforderungen an den Einsatz der für die Baumaßnahme er-
forderlichen finanziellen Mittel und die Unterhaltskosten (Ziff. 4.2 
OBR),

		  –	� die Anforderungen an die Qualität der für die Planung und 
Durchführung von Baumaßnahmen erforderlichen Prozesse (Ziff. 
4.3 OBR)

			   und 

		  –	� den Grundsatz der Nachhaltigkeit 

	 	 übereinstimmt.

4.2.3	� Kommt die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – zu dem Schluss, 
dass die Antragsunterlagen des Bauherrn unvollständig sind, so hat sie 
den Bauherrn verbunden mit der Einräumung einer angemessenen Aus-
schlussfrist unverzüglich zur Ergänzung der Antragsunterlagen aufzufor-
dern. Legt der Bauherr die seitens der Erzdiözese – Erzbischöfliche Fi-
nanzkammer – angeforderten Unterlagen auch innerhalb der gesetzten 
Ausschlussfrist nicht vor, weist die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanz-
kammer – den Antrag auf Erteilung der Vorplanungsgenehmigung zurück.

	� Weist die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – die Erteilung der 
Vorplanungsgenehmigung wegen Unvollständigkeit der Antragsunterla-
gen zurück, so kann der Bauherr innerhalb einer Frist von vier Wochen 
nach Zugang der Entscheidung der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanz-
kammer – beim strategischen Vergabeausschuss die Überprüfung der 
Entscheidung der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – verlan-
gen. Kommt der strategische Vergabeausschuss zu dem Ergebnis, dass 
die Entscheidung der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – nicht 
korrekt ist, so hebt er die Entscheidung auf und entscheidet inhaltlich 
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über den Antrag. Hält der strategische Vergabeausschuss die zurückwei-
sende Entscheidung der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – 
für korrekt, weist er den Antrag endgültig zurück.

4.2.4	� Kommt die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – auf Basis der 
vollständigen Antragsunterlagen zum Ergebnis, dass 

	 a)	� baufachliche Einwände gegen die Baumaßnahme bestehen, 

	 b)	� die Baumaßnahme nicht mit den in der OBR definierten Zielen und 
Anforderungen des diözesanen Bauwesens übereinstimmt

		�  und/oder 

	 c)	� Einwendungen gegen den Finanzierungsplan bestehen,

	� legt sie den Antrag auf Erteilung der Vorplanungsgenehmigung verbun-
den mit einer Begründung ihres Prüfungsergebnisses dem strategischen 
Vergabeausschuss zur inhaltlichen Entscheidung vor. Kommt der strate-
gische Vergabeausschuss zu dem Ergebnis, dass die Einschätzung der 
Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – korrekt ist, weist er den 
Antrag auf Erteilung der Vorplanungsgenehmigung zurück.

4.2.5	� Kommt die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – auf Basis der 
vollständigen Antragsunterlagen zum Ergebnis, dass Einwände gegen 
den Antrag auf Erteilung der Vorplanungsgenehmigung nicht bestehen, 
legt sie diesen verbunden mit einer Begründung ihres Prüfungsergebnis-
ses dem strategischen Vergabeausschuss vor. Der strategische Verga-
beausschuss entscheidet nach den Regelungen über die Priorisierung 
eines Bauvorhabens in der Erzdiözese (DPrioO-Bau) über die Erteilung 
der Vorplanungsgenehmigung (siehe zu dem Inhalt der Vorplanungsge-
nehmigung Ziff. 3.1 DPrioO-Bau).  

4.2.6 	�Gegen die Entscheidung des strategischen Vergabeausschusses kann 
der Bauherr innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zugang der Ent-
scheidung unter Beifügung einer Begründung Einspruch erheben, über 
den der strategische Vergabeausschuss endgültig entscheidet.

4.2.7	� In Übereinstimmung mit dem Inhalt der erteilten Vorplanungsgenehmi-
gung beauftragt der Bauherr – unter Beachtung der staatlichen oder 
kirchlichen Zuwendungs- und/oder Vergaberegelungen – einen Architek-
ten und/oder Fachplaner mit der Erbringung der genehmigten Planungs-
leistungen und, soweit bei Baumaßnahmen von Pfründestiftungen und 
sonstigen kirchlichen Stiftungen durch den strategischen Vergabeaus-
schuss nicht eine Befreiung von der Verpflichtung zum Abschluss eines 
Projektmanagementvertrages erteilt wurde, einen von der Erzdiözese vor-
gegebenen externen Projektmanager mit der Erbringung der genehmig-
ten Projektmanagementleistungen.
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	� Auf Antrag des Bauherrn entscheidet der strategische Vergabeausschuss 
über die Bereitstellung finanzieller Mittel für die notwendige Beauftragung 
des Architekten und/oder der Fachplaner sowie des Projektmanagers aus 
dem jeweils betroffenen Baubudget.

	� Die Vorplanungsgenehmigung verliert ihre Rechtswirkung, wenn der Bau-
herr von ihr nicht innerhalb eines Jahres nach ihrem Zugang Gebrauch 
macht (beispielsweise durch die Beauftragung von Planungsleistungen).

4.2.8	� Auftragserteilungen für Planungsleistungen dürfen erst nach der Erteilung 
der Vorplanungsgenehmigung erfolgen.

4.3	� Die Ausführungsphase

4.3.1	� Die Ausführungsphase wird mit dem an die Erzdiözese – Erzbischöfliche 
Finanzkammer – zu richtenden Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung 
eingeleitet. 

	� Dem mit der Projektnummer versehenen Antrag sind das Ergebnis der 
von dem beauftragten Architekten und/oder dem beauftragten Fachpla-
ner erbrachten Planungsleistungen (insbesondere Entwurfsplanung und 
Kostenberechnung), das Arbeitsergebnis des beauftragten Projektmana-
gers, eine Aufstellung eventuell geplanter Eigenleistungen (Hand- und 
Spanndienste) und – soweit es sich um die Baumaßnahme einer Pfrün-
destiftung oder einer sonstigen kirchlichen Stiftung handelt – ein entspre-
chender Stiftungsratsverwaltungs- oder Pfründeratsverwaltungsbe-
schluss beizufügen. Dem Antrag ist ein aktualisierter Finanzierungsplan 
im Sinne von Ziff. 4.2.1 beizufügen, in dem der geplante jährliche Mittel-
abfluss für die Baumaßnahme und die zugehörige Deckung durch die kal-
kulierten Finanzierungsbeträge jahresscharf auf der Projektzeitachse dar-
gestellt sind. Darüber hinaus ist dem Antrag eine verbindliche Bestäti-
gung über die Gewährung von beantragten Drittzuschüssen beizufügen 
(bestandskräftiger Zuschussbescheid oder Zuschussvereinbarung).

	� Wünscht die Pfründestiftung oder sonstige kirchliche Stiftung für den Fall 
einer mit der Planung oder Durchführung der Baumaßnahme im Zusam-
menhang stehenden rechtlichen Auseinandersetzung eine Beratung 
durch die Erzdiözese, so hat sie dem Antrag eine entsprechende Vertre-
tungsvollmacht5 beizulegen.

4.3.2	� Die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – prüft, ob 

	 a)	� die dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung beigefügten Un-
terlagen vollständig sind, 

5)	�  Entsprechend dem dieser Genehmigungsordnung beigefügten Vollmachtsformular.
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	 b)	� der beantragten Baumaßnahme baufachliche Einwände entgegen-
stehen,

	 c)	� die Angaben in dem vom Bauherrn vorgelegten Finanzierungsplan 
zutreffend sind

	 d)	� und die beantragte Baumaßnahme mit den in der OBR definierten 
Zielen und Anforderungen des diözesanen Bauwesens namentlich 
im Hinblick auf 

		  –	� die Anforderungen an die Planungs-, Bau- und Unterhaltsquali-
tät (Ziff. 4.1 OBR), 

		  –	� die Anforderungen an den Einsatz der für die Baumaßnahme er-
forderlichen finanziellen Mittel und die Unterhaltskosten (Ziff. 4.2 
OBR),

		  –	� die Anforderungen an die Qualität der für die Planung und 
Durchführung von Baumaßnahmen erforderlichen Prozesse (Ziff. 
4.3 OBR)

			   und 

		  –	� den Grundsatz der Nachhaltigkeit 

	�	�  übereinstimmt und stimmt gegebenenfalls den Umfang der Eigen-
leistungen mit dem Bauherrn ab.

4.3.3	� Kommt die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – zu dem Schluss, 
dass die Antragsunterlagen des Bauherrn unvollständig sind, so hat sie 
den Bauherrn verbunden mit der Einräumung einer angemessenen Aus-
schlussfrist unverzüglich zur Ergänzung der Antragsunterlagen aufzufor-
dern. Legt der Bauherr die seitens der Erzdiözese – Erzbischöfliche Fi-
nanzkammer – angeforderten Unterlagen auch innerhalb der gesetzten 
Ausschlussfrist nicht vor, weist die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanz-
kammer – den Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung zurück.

	� Weist die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – die Erteilung der 
Baugenehmigung wegen Unvollständigkeit der Antragsunterlagen zu-
rück, so kann der Bauherr innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 
Zugang der Entscheidung der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkam-
mer – beim Vergabeausschuss die Überprüfung der Entscheidung der 
Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – verlangen. Kommt der Ver-
gabeausschuss zu dem Ergebnis, dass die Entscheidung der Erzdiözese 
– Erzbischöfliche Finanzkammer – nicht korrekt ist, so hebt er die Ent-
scheidung auf und entscheidet inhaltlich über den Antrag. Hält der Verga-
beausschuss die zurückweisende Entscheidung der Erzdiözese – Erzbi-
schöfliche Finanzkammer – für korrekt, weist er den Antrag endgültig zu-
rück.
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4.3.4	� Kommt die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – auf Basis der 
vollständigen Antragsunterlagen zum Ergebnis, dass 

	 a)	� baufachliche Einwände gegen die Baumaßnahme bestehen, 

	� b)	� die Baumaßnahme nicht mit den in der OBR definierten Zielen und 
Anforderungen des diözesanen Bauwesens übereinstimmt

		�  und/oder 

	� c)	� Einwendungen gegen den Finanzierungsplan bestehen,

	� legt sie den Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung verbunden mit ei-
ner Begründung ihres Prüfungsergebnisses dem Vergabeausschuss zur 
inhaltlichen Entscheidung vor. Kommt der Vergabeausschuss zu dem Er-
gebnis, dass die Einschätzung der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanz-
kammer – korrekt ist, weist er den Antrag auf Erteilung der Baugenehmi-
gung zurück.

4.3.5	� Handelt es sich um eine Baumaßnahme in oder an Kirchen, Kapellen und 
sonstigen gottesdienstlich genutzten baulichen Anlagen, Baudenkmälern 
oder an liturgischen Orten oder um eine Neubaumaßnahme eines Pfarr-
zentrums oder Pfarrheims, kann die Vorlage des Baugenehmigungsantra-
ges an den Vergabeausschuss nur dann erfolgen, wenn der Bau- und 
Kunstkommission vorher eine angemessene Gelegenheit zur Stellung-
nahme eingeräumt wurde.  

4.3.6	� Kommt die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – auf Basis der 
vollständigen Antragsunterlagen zum Ergebnis, dass Einwände gegen 
den Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung nicht bestehen, legt sie 
diesen verbunden mit einer Begründung ihres Prüfungsergebnisses dem 
strategischen Vergabeausschuss vor. Der Vergabeausschuss entscheidet 
nach den Regelungen über die Priorisierung eines Bauvorhabens in der 
Erzdiözese (DPrioO-Bau) über die Erteilung der Baugenehmigung (siehe 
zu dem Inhalt der Baugenehmigung Ziff. 5.3 DPrioO-Bau). Hat eine Pfrün-
destiftung oder ein sonstiger kirchlicher Rechtsträger im Hinblick auf eine 
von ihr/ihm geplante Baumaßnahme einen Antrag auf finanzielle Unter-
stützung der Erzdiözese gestellt, so entscheidet der Vergabeausschuss 
im Verbund mit der Baugenehmigung auch über diesen Antrag.

	� Hat der Bauherr ursprünglich kein Baugenehmigungsverfahren beschrit-
ten und erst wegen der die jährliche Baupauschale übersteigenden Ge-
samtkosten der Baumaßnahme zeitlich nachfolgend das Normalverfahren 
eingeleitet, so hat der Vergabeausschuss den Antrag auf finanzielle Un-
terstützung vollumfassend zurückzuweisen, wenn Anhaltspunkte beste-
hen, dass die Überschreitung der jährlichen Baupauschale zum Zeitpunkt 
des Ausführungsbeginns bei Anwendung der verkehrsüblichen Sorgfalt 
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hätte erkannt werden können. Alternativ hat der Vergabeausschuss die 
Möglichkeit, die beantragte finanzielle Unterstützung zu gewähren und im 
Einvernehmen mit der Erzbischöflichen Finanzkammer eine Kürzung zu-
künftig fällig werdender Baupauschalen vorzunehmen.

4.3.7	� Gegen die Entscheidung des Vergabeausschusses kann der Bauherr in-
nerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zugang der Entscheidung unter 
Beifügung einer Begründung Einspruch erheben, über den der Verga-
beausschuss endgültig entscheidet.

4.3.8	� In Übereinstimmung mit dem Inhalt der erteilten Baugenehmigung beauf-
tragt der Bauherr – unter Beachtung der staatlichen oder kirchlichen Zu-
wendungs- und/ oder Vergaberegelungen – Architekten und/oder Fach-
planer mit der Erbringung der weiteren erforderlichen genehmigten Pla-
nungsleistungen und bauausführende Unternehmen mit der Ausführung 
der genehmigten Bauleistungen. Darüber hinaus ruft der Bauherr die wei-
teren genehmigten Projektmanagementleistungen ab.

	� Die Baugenehmigung verliert ihre Rechtswirkung, wenn der Bauherr von 
ihr nicht innerhalb eines Jahres nach ihrem Zugang Gebrauch macht (bei-
spielsweise durch die Beauftragung von weiteren Planungs- und Bauaus-
führungsleistungen).

4.3.9	� Auftragserteilungen für weitere Planungs-, Projektmanagement- und 
Bauleistungen dürfen erst nach der Erteilung der Baugenehmigung erfol-
gen.

5	� Erteilung der kirchlichen Baugenehmigung bei Baumaßnahmen mit 
Gesamtkosten von mehr als € 2 Mio. brutto („Besonderes Verfahren“)

5.1	� Das auf die Erteilung der Baugenehmigung gerichtete Verfahren ist bei 
Baumaßnahmen mit Gesamtkosten von mehr als € 2 Mio. brutto in drei 
Stufen aufgeteilt, die jeweils mit einer Genehmigung eingeleitet werden:

	 a)	� die mit der Erteilung der Vorplanungsgenehmigung beginnende Pla-
nungsphase (Ziff. 5.2), 

	 b)	� die mit der Erteilung der Vollplanungsgenehmigung beginnende Aus-
führungsvorbereitungsphase (Ziff. 5.3)

		  und 

	 c)	� die mit der Erteilung der Baugenehmigung beginnende Ausführungs-
phase (Ziff. 5.4).

	� Das besondere Verfahren gilt auch für diejenigen genehmigungspflichti-
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gen Baumaßnahmen, die mit Gesamtkosten von bis zu € 2 Mio. brutto 
begonnen werden, während der Planung und/oder Durchführung jedoch 
die Grenze von € 2 Mio. brutto übersteigende Gesamtkosten verursa-
chen. Erkennt der Bauherr, dass die Baumaßnahme Gesamtkosten in ei-
ner € 2 Mio. brutto übersteigenden Größenordnung verursachen wird, ist 
er verpflichtet, unverzüglich die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkam-
mer – zu informieren und eine Baugenehmigung nach dem besonderen 
Verfahren zu beantragen. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Beantra-
gung einer Vollplanungsgenehmigung vor dem Hintergrund des tatsächli-
chen Planungs- und Baufortschritts noch sinnvoll ist (d.h. die in der Aus-
führungsvorbereitungsphase zu erbringenden Planungsleistungen noch 
nicht begonnen haben).  

	� Wird eine Baugenehmigung nach dem besonderen Verfahren beantragt, 
entscheidet der Erzbischöfliche Finanzdirektor auf der Basis einer umfas-
senden Interessenabwägung, ob die auf die Planung und Ausführung der 
Baumaßnahme gerichteten Aktivitäten bis zu der Entscheidung über die 
Erteilung der Baugenehmigung im besonderen Verfahren fortgesetzt wer-
den können oder ob und in welchem Umfang sie bis zu dieser Entschei-
dung einzustellen sind.   

5.2	� Die Planungsphase

	� Die Vorplanungsgenehmigung wird entsprechend dem unter Ziff. 4.2 
DGenO-Bau beschriebenen Verfahren erteilt. 

5.3	� Ausführungsvorbereitungsphase

5.3.1	� Die Ausführungsvorbereitungsphase wird mit dem an die Erzdiözese – 
Erzbischöfliche Finanzkammer – zu richtenden, mit der Projektnummer 
versehenen Antrag auf Erteilung einer Vollplanungsgenehmigung einge-
leitet. 

	� Dem Antrag sind das Ergebnis der von dem beauftragten Architekten 
und/oder den Fachplanern erbrachten Planungsleistungen, das Arbeits-
ergebnis des beauftragten Projektmanagers und, soweit es sich um die 
Baumaßnahme einer Pfründestiftung oder einer sonstigen kirchlichen 
Stiftung handelt, ein entsprechender Stiftungsratsverwaltungs- oder 
Pfründeratsverwaltungsbeschluss und gegebenenfalls ein aktualisierter 
Finanzierungsplan im Sinne von Ziff. 4.2.1 beizufügen. 
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	� Wünscht die Pfründestiftung oder sonstige kirchliche Stiftung für den Fall 
einer mit der Planung oder Durchführung der Baumaßnahme im Zusam-
menhang stehenden rechtlichen Auseinandersetzung eine Beratung 
durch die Erzdiözese, so hat sie dem Antrag eine entsprechende Vertre-
tungsvollmacht6 beizulegen. 

	� 5.3.2	� Die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – prüft, ob 

		  a)	� die dem Antrag auf Erteilung der Vollplanungsgenehmigung bei-
gefügten Unterlagen vollständig sind, 

		  b)	� der beantragten Baumaßnahme baufachliche Einwände entge-
genstehen,

		  c)	� die Angaben in dem vom Bauherrn vorgelegten Finanzierungs-
plan zutreffend sind 

		  d)	� und die beantragte Baumaßnahme mit den in der OBR definier-
ten Zielen und Anforderungen des diözesanen Bauwesens na-
mentlich im Hinblick auf 

			   –	� die Anforderungen an die Planungs-, Bau- und Unterhalts-
qualität (Ziff. 4.1 OBR), 

			   –	� die Anforderungen an den Einsatz der für die Baumaßnah-
me erforderlichen finanziellen Mittel und die Unterhaltskos-
ten (Ziff. 4.2 OBR),

			   –	� die Anforderungen an die Qualität der für die Planung und 
Durchführung von Baumaßnahmen erforderlichen Prozesse 
(Ziff. 4.3 OBR)

				    und 

			   –	� den Grundsatz der Nachhaltigkeit 

			   übereinstimmt.  

5.3.3	� Kommt die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – zu dem Schluss, 
dass die Antragsunterlagen des Bauherrn unvollständig sind, so hat sie 
den Bauherrn verbunden mit der Einräumung einer angemessenen Aus-
schlussfrist unverzüglich zur Ergänzung der Antragsunterlagen aufzufor-
dern. Legt der Bauherr die seitens der Erzdiözese – Erzbischöfliche Fi-
nanzkammer – angeforderten Unterlagen auch innerhalb der gesetzten 
Ausschlussfrist nicht vor, weist die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanz-
kammer – den Antrag auf Erteilung der Vollplanungsgenehmigung zurück.

6)	�  Entsprechend dem dieser Genehmigungsordnung beigefügten Vollmachtsformular.
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	� Weist die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – die Erteilung der 
Vollplanungsgenehmigung wegen Unvollständigkeit der Antragsunterla-
gen zurück, so kann der Bauherr innerhalb einer Frist von vier Wochen 
nach Zugang der Entscheidung der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanz-
kammer – beim strategischen Vergabeausschuss die Überprüfung der 
Entscheidung der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – verlan-
gen. Kommt der strategische Vergabeausschuss zu dem Ergebnis, dass 
die Entscheidung der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – nicht 
korrekt ist, so hebt er die Entscheidung auf und entscheidet inhaltlich 
über den Antrag. Hält der strategische Vergabeausschuss die zurückwei-
sende Entscheidung der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – 
für korrekt, weist er den Antrag endgültig zurück. 

5.3.4	� Kommt die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – auf Basis der 
vollständigen Antragsunterlagen zum Ergebnis, dass 

	 a)	� baufachliche Einwände gegen die Baumaßnahme bestehen, 

	 b)	� die Baumaßnahme nicht mit den in der OBR definierten Zielen und 
Anforderungen des diözesanen Bauwesens übereinstimmt

		�  und/oder 

	 c)	� Einwendungen gegen den Finanzierungsplan bestehen,

	� legt sie den Antrag auf Erteilung der Vollplanungsgenehmigung verbun-
den mit einer Begründung ihres Prüfungsergebnisses dem strategischen 
Vergabeausschuss zur inhaltlichen Entscheidung vor. Kommt der strate-
gische Vergabeausschuss zu dem Ergebnis, dass die Einschätzung der 
Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – korrekt ist, weist er den 
Antrag auf Erteilung der Vollplanungsgenehmigung zurück.

5.3.5	� Handelt es sich um eine Baumaßnahme in oder an Kirchen, Kapellen und 
sonstigen gottesdienstlich genutzten baulichen Anlagen, Baudenkmälern 
oder an liturgischen Orten oder um eine Neubaumaßnahme eines Pfarr-
zentrums oder Pfarrheims, kann die Vorlage des Vollplanungsgenehmi-
gungsantrages an den strategischen Vergabeausschuss nur dann erfol-
gen, wenn der Bau- und Kunstkommission vorher eine angemessene 
Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt wurde. 

5.3.6	� Kommt die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – auf Basis der 
vollständigen Antragsunterlagen zum Ergebnis, dass Einwände gegen 
den Antrag auf Erteilung der Vollplanungsgenehmigung nicht bestehen, 
legt sie diesen, verbunden mit einer Begründung ihres Prüfungsergebnis-
ses, dem strategischen Vergabeausschuss vor. Der strategische Verga-
beausschuss entscheidet nach den Regelungen über die Priorisierung 
eines Bauvorhabens in der Erzdiözese (DPrioO-Bau) über die Erteilung 
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der Vollplanungsgenehmigung (siehe zu dem Inhalt der Vollplanungsge-
nehmigung Ziff. 4.1 DPrio-Bau).

5.3.7	� Gegen die Entscheidung des strategischen Vergabeausschusses kann 
der Bauherr innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zugang der Ent-
scheidung unter Beifügung einer Begründung Einspruch erheben, über 
den der strategische Vergabeausschuss endgültig entscheidet.

5.3.8	� In Übereinstimmung mit dem Inhalt der erteilten Vollplanungsgenehmi-
gung beauftragt der Bauherr – unter Beachtung der staatlichen oder 
kirchlichen Zuwendungs- und/oder Vergaberegelungen – einen Architek-
ten und/oder Fachplaner mit der Erbringung der genehmigten Planungs-
leistungen. Darüber hinaus beauftragt der Bauherr die weiteren geneh-
migten Projektmanagementleistungen.  

	� Auf Antrag des Bauherrn entscheidet der strategische Vergabeausschuss 
über die Bereitstellung finanzieller Mittel für die notwendige Beauftragung 
des Architekten und/oder der Fachplaner sowie des Projektmanagers aus 
dem jeweils betroffenen Baubudget.

	� Die Vollplanungsgenehmigung verliert ihre Rechtswirkung, wenn der Bau-
herr von ihr nicht innerhalb eines Jahres nach ihrem Zugang Gebrauch 
macht (beispielsweise durch die Beauftragung von weiteren Planungs-
leistungen).

5.3.9	� Auftragserteilungen für weitere Planungs- und Projektmanagementleis-
tungen dürfen erst nach der Erteilung der Vollplanungsgenehmigung er-
folgen. 

5.4	� Die Ausführungsphase 

5.4.1	� Die Ausführungsphase wird mit dem an die Erzdiözese – Erzbischöfliche 
Finanzkammer – zu richtenden, mit der Projektnummer versehenen An-
trag auf Erteilung der Baugenehmigung eingeleitet. 

	� Dem Antrag sind das Ergebnis der von dem beauftragten Architekten 
und/oder den beauftragten Fachplanern in den Leistungsphasen Geneh-
migungsplanung, Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe er-
brachten Planungsleistungen einschließlich mit Preisen versehener Leis-
tungsverzeichnisse, die 60 % der Gesamtkosten der Kostengruppen 200 
bis 500 nach der Kostenberechnung umfassen, das Arbeitsergebnis des 
beauftragten Projektmanagers, die erteilten staatlichen Genehmigungen, 
eine Aufstellung eventuell geplanter Eigenleistungen (Hand- und Spann-
dienste) und – soweit es sich um die Baumaßnahme einer Pfründestiftung 
oder einer sonstigen kirchlichen Stiftung handelt – ein entsprechender 
Stiftungsratsverwaltungs- oder Pfründeratsverwaltungsbeschluss beizu-
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fügen. Dem Antrag ist darüber hinaus ein aktualisierter Finanzierungsplan 
im Sinne von Ziff. 4.2.1 beizufügen, in dem der geplante jährliche Mittel-
abfluss für die Baumaßnahme und die zugehörige Deckung durch die kal-
kulierten Finanzierungsbeträge jahresscharf auf der Projektzeitachse dar-
gestellt sind. Darüber hinaus ist dem Antrag eine verbindliche Bestäti-
gung über die Gewährung von beantragten Drittzuschüssen beizufügen 
(bestandskräftiger Zuschussbescheid oder Zuschussvereinbarung). 

	� Wünscht die Pfründestiftung oder sonstige kirchliche Stiftung für den Fall 
einer mit der Planung oder Durchführung der Baumaßnahme im Zusam-
menhang stehenden rechtlichen Auseinandersetzung eine Beratung 
durch die Erzdiözese, so hat sie dem Antrag eine entsprechende Vertre-
tungsvollmacht7 beizulegen.

5.4.2	� Die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – prüft, ob 

	 a)	� die dem Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung beigefügten Un-
terlagen vollständig sind, 

	 b)	� der beantragten Baumaßnahme baufachliche Einwände entgegen-
stehen,

	 c)	� die Angaben in dem vom Bauherrn vorgelegten Finanzierungsplan 
zutreffend sind 

	 d)	� und die beantragte Baumaßnahme mit den in der OBR definierten 
Zielen und Anforderungen des diözesanen Bauwesens namentlich 
im Hinblick auf 

		  –	� die Anforderungen an die Planungs-, Bau- und Unterhaltsquali-
tät (Ziff. 4.1 OBR), 

		  –	� die Anforderungen an den Einsatz der für die Baumaßnahme er-
forderlichen finanziellen Mittel und die Unterhaltskosten (Ziff. 4.2 
OBR),

		  –	� die Anforderungen an die Qualität der für die Planung und 
Durchführung von Baumaßnahmen erforderlichen Prozesse  
(Ziff. 4.3 OBR)

			   und 

		  –	� den Grundsatz der Nachhaltigkeit 

		�  übereinstimmt und stimmt gegebenenfalls den Umfang der Eigen-
leistungen mit dem Bauherrn ab.  

7)	�  Entsprechend dem dieser Genehmigungsordnung beigefügten Vollmachtsformular.
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5.4.3	� Kommt die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – zu dem Schluss, 
dass die Antragsunterlagen des Bauherrn unvollständig sind, so hat sie 
den Bauherrn verbunden mit der Einräumung einer angemessenen Aus-
schlussfrist unverzüglich zur Ergänzung der Antragsunterlagen aufzufor-
dern. Legt der Bauherr die seitens der Erzdiözese – Erzbischöfliche Fi-
nanzkammer – angeforderten Unterlagen auch innerhalb der gesetzten 
Ausschlussfrist nicht vor, weist die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanz-
kammer – den Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung zurück.

	� Weist die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – die Erteilung der 
Baugenehmigung wegen Unvollständigkeit der Antragsunterlagen zu-
rück, so kann der Bauherr innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 
Zugang der Entscheidung der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkam-
mer – beim Vergabeausschuss die Überprüfung der Entscheidung der 
Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – verlangen. Kommt der Ver-
gabeausschuss zu dem Ergebnis, dass die Entscheidung der Erzdiözese 
– Erzbischöfliche Finanzkammer – nicht korrekt ist, so hebt er die Ent-
scheidung auf und entscheidet inhaltlich über den Antrag. Hält der Verga-
beausschuss die zurückweisende Entscheidung der Erzdiözese – Erzbi-
schöfliche Finanzkammer – für korrekt, weist er den Antrag endgültig zu-
rück.

5.4.4	� Kommt die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – auf Basis der 
vollständigen Antragsunterlagen zum Ergebnis, dass 

	 a)	� baufachliche Einwände gegen die Baumaßnahme bestehen, 

	 b)	� die Baumaßnahme nicht mit den in der OBR definierten Zielen und 
Anforderungen des diözesanen Bauwesens übereinstimmt

		�  und/oder 

	 c)	� Einwendungen gegen den Finanzierungsplan bestehen,

	� legt sie den Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung verbunden mit ei-
ner Begründung ihres Prüfungsergebnisses dem Vergabeausschuss zur 
inhaltlichen Entscheidung vor. Kommt der Vergabeausschuss zu dem Er-
gebnis, dass die Einschätzung der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanz-
kammer – korrekt ist, weist er den Antrag auf Erteilung der Baugenehmi-
gung zurück.

5.4.5	� Handelt es sich um eine Baumaßnahme in oder an Kirchen, Kapellen und 
sonstigen gottesdienstlich genutzten baulichen Anlagen, Baudenkmälern 
oder an liturgischen Orten oder um eine Neubaumaßnahme eines Pfarr-
zentrums oder Pfarrheims und weisen die im Rahmen der Ausführungs-
vorbereitungsphase erstellten Arbeitsergebnisse im Vergleich zu den in 
der Planungsphase erstellten Arbeitsergebnissen Planungsänderungen 
konzeptioneller, gestalterischer, künstlerischer oder liturgischer Art auf,  
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kann die Vorlage des Baugenehmigungsantrages an den Vergabeaus-
schuss nur dann erfolgen, wenn der Bau- und Kunstkommission vorher 
eine angemessene Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt wurde. 

5.4.6	� Kommt die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – auf Basis der 
vollständigen Antragsunterlagen zum Ergebnis, dass Einwände gegen 
den Antrag auf Erteilung der Baugenehmigung nicht bestehen, legt sie 
diesen, verbunden mit einer Begründung ihres Prüfungsergebnisses, dem 
Vergabeausschuss vor. Der Vergabeausschuss entscheidet nach den Re-
gelungen über die Priorisierung eines Bauvorhabens in der Erzdiözese 
(DPrioO-Bau) über die Erteilung der Baugenehmigung (siehe zu dem In-
halt der Baugenehmigung Ziff. 5.3 DPrioO-Bau) und bei Baumaßnahmen 
der Erzdiözese über die Mittelgenehmigung aus dem betroffenen Teilbud-
get. Hat eine Pfründestiftung oder ein sonstiger kirchlicher Rechtsträger 
im Hinblick auf eine von ihr geplante Baumaßnahme einen Antrag auf fi-
nanzielle Unterstützung der Erzdiözese gestellt, so entscheidet der Verga-
beausschuss im Verbund mit der Baugenehmigung auch über diesen An-
trag.  

5.4.7 	�Gegen die Entscheidung des Vergabeausschusses kann der Bauherr in-
nerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zugang der Entscheidung unter 
Beifügung einer Begründung Einspruch erheben, über den der Verga-
beausschuss endgültig entscheidet.

5.4.8	� In Übereinstimmung mit dem Inhalt der Baugenehmigung beauftragt der 
Bauherr – unter Beachtung der staatlichen oder kirchlichen Zuwendungs- 
und/oder Vergaberegelungen – Architekten und/oder Fachplaner mit der 
Erbringung der weiteren erforderlichen genehmigten Leistungen und bau-
ausführende Unternehmen mit der Ausführung der genehmigten Bauleis-
tungen. Darüber hinaus ruft der Bauherr die weiteren genehmigten Pro-
jektmanagementleistungen ab. 

	� Die Baugenehmigung verliert ihre Rechtswirkung, wenn der Bauherr von 
ihr nicht innerhalb eines Jahres nach ihrem Zugang Gebrauch macht (bei-
spielsweise durch die Beauftragung von weiteren Planungs- und Bauaus-
führungsleistungen).

5.4.9	� Auftragserteilungen für weitere Planungs-, Projektmanagement- und 
Bauleistungen oder der Baubeginn dürfen erst nach der Erteilung der 
Baugenehmigung erfolgen.

6	� Erteilung der Baugenehmigung bei Notmaßnahmen

	� Ist die Baumaßnahme erforderlich, um unmittelbar drohende Gefahren für 
Leib und Leben oder erhebliche Vermögensschäden abzuwenden, so ist 
die Genehmigung der Baumaßnahme nachträglich einzuholen. Die Ge-
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nehmigung wird – soweit eine Genehmigungspflichtigkeit der Baumaß-
nahme gegeben ist – durch den Vergabeausschuss erteilt. Der Genehmi-
gungsantrag ist bei der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – ein-
zureichen. Die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – prüft, ob die 
von dem Bauherrn ausgeführte Notmaßnahme erforderlich war, und legt 
– wenn dies der Fall war – den Genehmigungsantrag dem Vergabeaus-
schuss zur Entscheidung vor. War die ausgeführte Notmaßnahme nach 
den Feststellungen der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – 
nicht notwendig, lehnt sie den Genehmigungsantrag ab. Der nachträgli-
chen Beantragung einer Vorplanungsgenehmigung oder einer Vollpla-
nungsgenehmigung bedarf es in diesen Fällen nicht. 

7	� Besondere Zuständigkeit der Finanzkommission

7.1	� Bei genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen des Bauherrn an reinen 
Fiskalobjekten, die in der Verantwortung der Erzdiözese – Erzbischöfliche 
Finanzkammer – abgewickelt werden, tritt an die Stelle des strategischen 
Vergabeausschusses und des Vergabeausschusses die Finanzkommissi-
on, soweit die betreffende Baumaßnahme im jährlichen und unterjährigen 
Haushaltsbeschluss der Finanzkommission konkret behandelt und be-
nannt wurde. 

7.2	� Die unter Ziff. 1 bis 6 genannten Verfahrensregeln gelten entsprechend.

8	� Freies Eintrittsrecht der Ordinariatskonferenz

	� Bei allen Baumaßnahmen, die dieser Genehmigungsordnung unterfallen, 
kann die Ordinariatskonferenz – unabhängig von der Höhe der Baukosten 
– die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Anträge auf Vorplanungsge-
nehmigung, Vollplanungsgenehmigung und Baugenehmigung in Verbin-
dung mit den etwaig gestellten Anträgen auf finanzielle Unterstützung 
durch die Erzdiözese vollständig und/oder teilweise an sich ziehen und 
die Entscheidungen über diese Anträge alleinverantwortlich treffen.

B	� Zweiter Teil

1	� Für Baumaßnahmen an diözesanen Schulen (hierzu zählen nicht diözesa-
ne Bildungshäuser) gilt der erste Teil dieser Ordnung mit der Ausnahme, 
dass der Bauherr für eine Baumaßnahme dann keine Genehmigung be-
nötigt, wenn es sich um eine standardisierte Baumaßnahme nach A Erster 
Teil Ziff. 2.2 handelt, mit der Maßgabe, dass die Gesamtkosten der Bau-
maßnahme den Betrag in Höhe von € 25.000,00 brutto nicht übersteigen. 
Der Bauherr benötigt für eine Baumaßnahme eine Genehmigung, wenn 
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es sich zwar um eine standardisierte Baumaßnahme nach A Erster Teil 
Ziff. 2.2 handelt, die Gesamtkosten der Baumaßnahme jedoch den Betrag 
in Höhe von € 25.000,00 brutto überschreiten. Für nicht standardisierte 
Baumaßnahmen benötigt der Bauherr unabhängig von der Höhe der Ge-
samtkosten eine Genehmigung. 

	� Im Übrigen tritt bei Baumaßnahmen an diözesanen Schulen im Rahmen 
des auf die Erteilung einer Vorplanungsgenehmigung, einer Vollplanungs-
genehmigung oder einer Baugenehmigung gerichteten Verfahrens die 
Schulbaukommission an die Stelle des strategischen Vergabeausschus-
ses bzw. des Vergabeausschusses.

2	� Für Baumaßnahmen an diözesanen Kindertagesstätten gilt der erste Teil 
dieser Ordnung mit der Ausnahme, dass der Bauherr für eine standardi-
sierte Baumaßnahme nach A Erster Teil Ziff. 2.2 keine Genehmigung be-
nötigt, wenn die Gesamtkosten der Baumaßnahme den Betrag in Höhe 
von € 5.000,00 brutto nicht übersteigen. Der Bauherr benötigt für eine 
Baumaßnahme eine Genehmigung, wenn es sich zwar um eine standar-
disierte Baumaßnahme nach A Erster Teil Ziff. 2.2 handelt, die Gesamt-
kosten der Baumaßnahme jedoch den Betrag in Höhe von € 5.000,00 
brutto überschreiten. Für nicht standardisierte Baumaßnahmen benötigt 
der Bauherr unabhängig von der Höhe der Gesamtkosten eine Genehmi-
gung. 

Diese Diözesane Ordnung für Genehmigungen im Bauwesen (DGenO-Bau) wird 
hiermit als allgemeines Ausführungsdekret zu Artikel 44 Absatz 2 Nummer 4 der 
Ordnung für kirchliche Stiftungen in den bayerischen (Erz-)Diözesen und zu Zif-
fer 2 (Teil C) der Obersten Bauregel erlassen. Sie tritt am 01.04.2020 – zunächst 
für zwei Jahre – in Kraft und ist im Amtsblatt für das Erzbistum München und 
Freising zu promulgieren.

München, den 13. März 2020

Dr. Stephanie Herrmann				   Volker Laube
Amtschefin						      Kanzler
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Anlage 
zur Diözesanen Ordnung für Genehmigungen im Bauwesen (DGenO-Bau)

VERTRETUNGSVOLLMACHT
im Sinne von Ziffer 4.2.1, 4.3.1, 5.3.1, 5.4.1

der Diözesanen Ordnung für Genehmigungen
im Bauwesen (DGenO-Bau) bzw.

Ziffer 4.1, 5.2.1, 5.3.1, 6.3.1, 6.4.1 der
Kirchenstiftungsrechtlichen Ordnung für Genehmigungen 

im Bauwesen (KiStiftGenO-Bau)

Die 

bevollmächtigt die

Erzdiözese München und Freising, Kapellenstraße 4, 80333 München

im Zusammenhang mit der Planung und Durchführung der Baumaßnahme

dazu, in ihrem Namen und mit Rechtswirkung für sie außergerichtlich und ge-
richtlich Ansprüche geltend zu machen, die aus den in Zusammenhang mit der 
Planung und Durchführung der Baumaßnahme abgeschlossenen Verträgen und 
öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen resultieren. Die gerichtliche Vertre-
tung gemäß §§ 81 ff. ZPO schließt die Befugnis zur Erhebung von Widerklagen 
ein; die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und 
Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestset-
zungs-, Zwangsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsverfahren). Sie umfasst 
die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen; Rechtsmittel 
einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten; den Rechtsstreit oder 
außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis 
zu erledigen; den Streitgegenstand, Geld, Wertsachen und Urkunden entge-
genzunehmen; Akteneinsicht zu nehmen.

Diese Vollmacht umfasst die Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten.

, den �  


